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Eckpunkte zur Vorinformation  

 

Einstiegsinstrument: „Potenziale entdecken – dein Einstieg in die Berufliche 
Orientierung“  

 
Einstiegsinstrument der Beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangs-
stufe 8 in nordrhein-westfälischen Kommunen im Schuljahr 2025/2026 unter Einhaltung folgender 
Rahmenbedingungen: 

(Diese Rahmenbedingungen sind ebenfalls für die Zielgruppen GG/KME und Sehen in angepasster 
Form anwendbar). 

1. Maßnahmenbezeichnung und Zielsetzung 

„Potenziale entdecken – dein Einstieg in die Berufliche Orientierung“ (Arbeitstitel) dient als Einstiegs-
instrument in die Berufliche Orientierung der Schülerinnen und Schüler (SuS) ab der Jahrgangsstufe 8. 
Ziel ist es, die Jugendlichen in einem für sie ansprechenden, interessanten Format für den eigenen BO-
Prozess zu sensibilisieren und sie dazu zu motivieren, eigene Stärken und Potenziale zu erkunden und 
hinsichtlich einer Übersetzung in die Berufswelt zu reflektieren. Die SuS sollen dabei erleben, welche 
Bedeutung die Selbst- und Fremdeinschätzung für diesen Prozess hat. Durch den individuellen reflexi-
ven Selbstfindungsprozess sollen die Jugendlichen in ihrer Berufswahlkompetenz gestärkt werden. 

2. Zeitrahmen und Ablauf 

Das Einstiegsinstrument wird eintägig mit einer Durchführungsdauer von 6 Zeitstunden umgesetzt und 
ist wie folgt inhaltlich und zeitlich gegliedert: 
− Einführung:   40 Minuten 
− Aufgabe 1:    80 Minuten inkl. 5-Minuten-Pause  
− Pause:   20 Minuten 
− Aufgabe 2:    80 Minuten inkl. 5-Minuten-Pause 
− Pause:    20 Minuten 
− Tagesreflexion und Transfer: 120 Minuten inkl. 10-Minuten-Pause 

Die Umsetzung erfolgt durchgängig in Kleingruppen von bis zu acht Schülerinnen und Schülern. 

3. Inhaltliche Ausgestaltung 

Einführung 

Mindestinhalte der Einführung sind: 
− Aufschließung und Ermutigung der Schülerinnen und Schüler („Eisbrecher“) 
− Bezug des Einstiegsinstruments zum eigenen Prozess der Beruflichen Orientierung der SuS herstel-

len 
− Kennenlernen der acht Stärken (s. u.), die durch Selbst- und Fremdbeobachtung am Durchfüh-

rungstag erfahrbar gemacht werden sollen 
− Die acht Stärken sind folgenden vier Bereichen zugeordnet: 

Persönliche Potenziale:  Leistungsbereitschaft, Sorgfalt 
Methodische Potenziale:  Organisationsgeschick, Problemlösefähigkeit 
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Soziale Potenziale:   Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit 
Praktische Potenziale:  Handwerkliches Geschick, technisches Verständnis 

− Individuelle Selbsteinschätzung der SuS zu den acht Stärken mit Dokumentation in ihrer „Klapp-
karte“ (s. Punkt 4.). 

− Gesprächsrunde: Was möchte ich heute über mich erfahren? 

Aufgabenblock  

Der Aufgabenblock besteht aus zwei handlungsorientierten Aufgaben für die SuS, die Arbeitssituatio-
nen aus dem Berufsalltag simulieren und jeweils von einer pädagogischen Begleitperson betreut wer-
den. Beide Aufgaben müssen zusammen die vier Berufsbereiche handwerklich-technisch, kaufmän-
nisch-verwaltend, künstlerisch-kreativ und sozial-pflegerisch abdecken, wobei jede Aufgabe für sich 
mindestens zwei dieser Berufsbereiche abdeckt. Die Aufgaben müssen so gestaltet sein, dass typische 
Arbeits- und Handlungsabläufe aus den Berufsbereichen möglichst ganzheitlich abgebildet werden und 
dass - in beiden Aufgaben zusammen - alle acht Stärken mindestens einmal von den SuS gezeigt wer-
den können. 

Die beiden Aufgaben müssen in Kombination so gestaltet sein, dass die drei Sozialformen Einzelarbeit, 
Arbeit im Tandem sowie Arbeit in der Gruppe mindestens einmal abgedeckt werden. Zudem müssen 
die Aufgaben im Grad der Schwierigkeit und Komplexität an verschiedene Zielgruppen (hinsichtlich der 
Schulform, der sprachlichen Fähigkeiten und möglicher Förderbedarfe) anpassbar sein; alternativ kön-
nen für verschiedene Zielgruppen verschiedene Aufgaben angeboten werden. 

Jede der beiden Aufgaben erstreckt sich über 80 Minuten (inkl. 5 Minuten Pause). Jeweils 45 Minuten 
davon sind für die handlungsorientierte Durchführung aufzuwenden und 30 Minuten für eine durch 
die jeweilige pädagogische Begleitung angeleitete Reflexion über die Aufgabe, die auch das Geben und 
Erhalten von Peer-Feedback beinhaltet. Nach der ersten Aufgabe folgen 20 Minuten Pause und dann 
ein Wechsel der pädagogischen Begleitung, sodass die SuS jeweils von zwei verschiedenen Personen 
bei der Bearbeitung von Aufgaben begleitet und beobachtet werden. Nach der zweiten Aufgabe folgen 
20 Minuten Pause, bevor die Tagesreflexion beginnt. 

Die Aufgaben sowie deren Reflexion müssen kultur-, sprach- und gendersensibel sowie inklusiv gestal-
tet sein. Der Einsatz von schriftlichen oder computergestützten Elementen ist gestattet, insofern diese 
Elemente integraler Bestandteil der handlungsorientierten Aufgaben sind und zum Beobachtungser-
gebnis beitragen. Der Einsatz von Berufsinteressentests und biografischen Interviews ist nicht zulässig. 

Die pädagogische Begleitung beobachtet die SuS der von ihr persönlich betreuten Kleingruppen bei 
der Bearbeitung der Aufgaben. Die Beobachtungen fokussieren sich dabei ausschließlich auf individuell 
gezeigte Stärken. Die Begleitung muss die SuS dabei so beobachten, dass sie jeder Schülerin und jedem 
Schüler eine durch konkrete Beobachtungen begründete Rückmeldung zu mindestens zwei der acht 
Stärken geben kann. 

Tagesreflexion und Transfer 

Die Tagesreflexion und der Transfer erstrecken sich über 120 Minuten und beinhalten die durch eine 
pädagogische Begleitung angeleitete, strukturierte Rückschau auf das Selbst- und Fremderleben wäh-
rend der beiden Aufgaben, das Wiederaufgreifen der in der Einleitung vorgenommenen Einordnung 
des Tages in den beginnenden Prozess der Beruflichen Orientierung sowie zusätzlich eine Transferauf-
gabe.  

Zu Beginn der Tagesreflexion werden nochmals das Ziel und der Inhalt des Durchführungstages, sowie 
dessen Einordnung in den Prozess der Beruflichen Orientierung im Rahmen von KAoA transparent ge-
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macht. Innerhalb der 45-minütigen Tagesreflexion sollen die SuS ihre Selbstbeobachtungen reflektie-
ren, Feedback über die Beobachtungen der Peers und der pädagogischen Begleitung erhalten, disku-
tieren, reflektieren und in der „Klappkarte“ dokumentieren sowie auch Feedback an ihre Peers zurück-
geben. Die Tagesreflexion soll durch eine Vielfalt an Methoden geprägt sein und nicht nur schriftliche 
Aufgaben und Gespräche enthalten, sondern auch aktivierende Elemente, wie z.B. aktionssoziometri-
sche Aufstellungen. Die Tagesreflexion beinhaltet des Weiteren eine Rückschau auf die Selbsteinschät-
zung zu den acht Stärken, die zu Tagesbeginn vorgenommen wurde, und ggf. eine Neubewertung. Nach 
der Tagesreflexion folgt eine 10-minütige Pause. 

Zuletzt wird eine 60-minütige Transferaufgabe bearbeitet, die Bezüge zwischen den individuellen Stär-
ken und Interessen zu einer informierten, selbstbestimmten Berufswahl herausstellt und für die nächs-
ten Schritte im Berufswahlprozess begeistert und motiviert. 

Die Transferaufgabe besteht aus drei konsekutiven Teilen. 

Teil 1: „Kugellager-Reflexion“ (Quelle: BIBB, Methoden zur Reflexion in Kleingruppen, https://www.be-
rufsorientierungsprogramm.de/bop/de/bo-tage/reflexion_dokumentation/reflex-doku_node.html) 
(25 Minuten) 

Die SuS teilen sich gleichmäßig auf einen inneren und einen äußeren Stuhlkreis auf, sodass sich jeweils 
zwei Personen gegenübersitzen. Nacheinander diskutiert die Gruppe die Fragen aus dem u.g. Kompen-
dium. Die beiden sich gegenübersitzenden Personen diskutieren miteinander für wenige Minuten die 
gestellte Frage. Dabei sollen beide beteiligte Personen zu Wort kommen. Hiernach stehen alle auf und 
wechseln einen Sitzplatz weiter, wobei sich Innen- und Außenkreis in unterschiedliche Richtungen be-
wegen, sodass sich immer wieder neue Paare bilden. Nach dem Wechsel folgt die Diskussion der nächs-
ten Frage. Dies wird fortgesetzt, bis alle Fragen besprochen wurden. 

Fragenkompendium, eine Auswahl: 

1. Was hat dir heute gut gefallen und warum? 

2. Worin warst du heute gut? 

3. Worin bist du außerdem gut? 

4. Was interessiert dich? 

5. Welche Tätigkeiten würdest du gerne ausprobieren? 

6. Wer kann dir dabei helfen?  

 

Teil 2:  Dokumentation der wichtigsten Erkenntnisse in der „Klappkarte“ (10 Minuten) 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten nun 10 Minuten Zeit, um die wichtigsten Erkenntnisse aus der 
„Kugellager-Reflexion“ in der „Klappkarte“ zu sichern.  

Teil 3: Visualisierung der nächsten Schritte (25 Minuten) 

Zuletzt erhalten die SuS die Aufgabe, eine Visualisierung ihrer Ideen zur Frage „Wo oder als was arbeite 
ich in 10 Jahren?“ zu erstellen. Hierbei sind vom Träger mindestens vier Visualisierungsmöglichkeiten 
anzubieten und die dafür benötigten Materialien vorzuhalten. Beispiele für Visualisierungsmöglichkei-
ten sind: 

1. Plakat oder Collage 

2. Brief an mich selbst 

https://www.berufsorientierungsprogramm.de/bop/de/bo-tage/reflexion_dokumentation/reflex-doku_node.html
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/bop/de/bo-tage/reflexion_dokumentation/reflex-doku_node.html
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3. Video (in Form eines Handyvideos mit den eigenen Geräten der Schülerinnen und Schüler) 

4. Podcast (in Form einer Audioaufnahme mit den eigenen Geräten der Schülerinnen und Schü-
ler) 

Nach der Transferaufgabe erfolgt eine kurze Verabschiedung und die Ausgabe des Portfolioinstrumen-
tes (s. Punkt 6.) (5 Minuten). 

Die Tagesreflexion und die Transferaufgabe werden nicht systematisch beobachtet. 

4. Dokumentation der Ergebnisse unter Einsatz der „Klappkarte“ (Arbeitstitel) 

Die SuS erhalten zu Beginn des Durchführungstages die landeseinheitliche „Klappkarte“ (Arbeitstitel). 
Die „Klappkarte“ enthält eine Beschreibung der acht Stärken und Raum für die Dokumentation der 
Selbst- und Fremdeinschätzung sowie für die Transferaufgabe. 

Weitere Unterlagen zur Dokumentation und Auswertung des Einstiegsinstrumentes erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler von Seiten des Trägers nicht. 

5. Personal 

Die Jugendlichen werden am gesamten Durchführungstag in Kleingruppen von bis zu acht Schülerinnen 
und Schülern von einer pädagogischen Begleitung betreut, angeleitet und beobachtet. Im Aufgaben-
block ist dabei zu beachten, dass die Begleitung zwischen den beiden Aufgaben wechseln muss, sodass 
alle SuS von zwei verschiedenen pädagogischen Begleitungen betreut und beobachtet werden. 

Die pädagogischen Begleitungen müssen über eine formale pädagogische Qualifikation verfügen, d.h. 
einen Studienabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung aus den Bereichen der Pädagogik, 
Sozialpädagogik, Sozialen Arbeit oder Psychologie besitzen.  

Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung oder abgeschlossenem Studium, die über keinen ein-
schlägigen Abschluss aus den vorgenannten pädagogischen Bereichen verfügen, können ebenfalls als 
pädagogische Begleitung eingesetzt werden, sofern sie über eine Ausbildereignung oder eine Rehabi-
litationspädagogische Zusatzqualifikation verfügen oder eine pädagogische Fortbildung im Umfang 
von mindestens 60 Unterrichtsstunden erfolgreich absolviert haben oder mindestens eine dreijährige 
Berufserfahrung mit der Zielgruppe haben. Hilfsweise können auch Studierende mit mind. 4 Fachse-
mestern eines einschlägigen Studiengangs (erziehungswissenschaftlicher Bereich, Lehramt, Pädagogik, 
Medienpädagogik, Sozialpädagogik, Sozialwissenschaften, Psychologie, Wirtschaftspädagogik oder 
vergleichbar) eingesetzt werden.  
Die pädagogischen Begleitungen müssen nachweislich mindestens eintägig zur Umsetzung des Ein-
stiegsinstrumentes geschult worden sein. Als Mindestanforderung umfassen die Schulungen das pä-
dagogische Konzept des Instruments zum Einstieg in die Berufliche Orientierung, Standards zur syste-
matischen Beobachtung, das praktische Einüben der systematischen Beobachtung und der eingesetz-
ten Methoden in der Einstiegs- und Tagesreflexions- bzw. Transferphase sowie theoretische und prak-
tische Kenntnisse im Führen und Begleiten von Reflexionsgesprächen. 

Für die Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs während der Durchführung wird bei jedem Durchfüh-
rungstermin eine feste Ansprechperson benannt. Diese ist zuständig für die Organisation und Informa-
tion vor Ort und steht als feste Ansprechperson für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, die Kommu-
nale Koordinierungsstelle, die Schulaufsicht, die Agentur für Arbeit und den Auftraggeber jederzeit zur 
Verfügung. 

6. Zielgruppen, Portfolioinstrument, Durchführungszeitraum und Kosten 
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Zielgruppen: alle SuS der Jahrgangsstufe 8 sowie zusätzlich die SuS der Jahrgangsstufe 9 der entspre-
chenden Gymnasien sowie diejenigen SuS, die in der Jahrgangsstufe 8 nicht am Einstiegsinstrument 
teilnehmen konnten, aus allgemeinbildenden Schulen in nordrhein-westfälischen Kommunen.  Alle 
Bausteine des Portfolioinstrumentes müssen den inklusiven Anforderungen und der jeweiligen Ziel-
gruppe gerecht werden. 

Portfolioinstrument: allen teilnehmenden SuS ist durch den Bildungsträger ein anerkanntes, erprobtes 
und schulformadäquates Portfolioinstrument zu beschaffen und am Durchführungstag auszuhändigen. 
Die Wahl des Portfolioinstrumentes erfolgt in Abstimmung mit den Schulen und der Kommunalen Ko-
ordinierungsstelle. Das Portfolioinstrument wird nach der Transferaufgabe ausgehändigt. 

Loszuschnitte: Loszuschnitte nach Region, nach Schulform oder nach Region und Schulform 

Losgrößen: zwischen 240 und 720 Schüler/-innen 

Durchführungszeitraum: Jahrgangsstufe 8.1/9.1 Gymnasien (bis 31.03.), Jahrgangsstufe 8.2 (ab 1.2.bis 
zu den Sommerferien)  

Gesamtpreis pro Teilnehmer/-in (inklusive der Anschaffung eines Portfolioinstruments): die 
Kostenobergrenze ist auf maximal 82 Euro begrenzt.  

7. Durchführungsort 

Durchführungsort des Einstiegsinstrumentes: außerhalb der Schulen in geeigneten, barrierefreien 
Räumlichkeiten, die vom Träger zur Verfügung gestellt werden.  

Entfernung der externen Räumlichkeiten von den Schulen: maximal 45 Minuten mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. 

Transfer: der Transfer wird durch die Schule durchgeführt. Die Fahrtkostenübernahme der SuS zum 
Durchführungsort wird durch die Schülerfahrkostenverordnung (SchfKVO NRW) geregelt und obliegt 
nicht den Trägern. 

8. Trägereignung 

− Gemäß §§ 176 Abs. 1 und 178 SGB III erforderliche Trägerzulassung bezogen auf den jeweiligen 
Fachbereich nach § 5 Abs. 1 Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV). 

− Referenzprojekte aus den letzten fünf Jahren, die bezüglich der Leistungsart und dem angestrebten 
Leistungsumfang mit der Ausschreibung vergleichbar sind 

− Nichtvorliegen von Ausschlussgründen Formular 521 EU 
− Verpflichtungserklärung Scientology Schutzklausel Formular 526 EU 
− Eigenerklärung, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 21 Abs. 1 AEntG oder einen 

Ausschluss nach § 19 Abs. 1 MiLoG nicht vorliegen. 
 
9.  Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibung 

 
Die Ausschreibung des Auftrags wird voraussichtlich im Januar 2025 als europaweites Offenes Verfah-
ren nach VgV über den Vergabemarktplatz des Landes NRW im EU-Amtsblatt veröffentlicht. 
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